
Wien am 29.6.2009 
 

Kundmachung  

 
Der Wettspielausschuss des NÖTV Kreis Mitte bestehend aus Jörg Bachl, Felix Klarer und 
Alexander Linsbichler hat bezüglich des Protests seitens des TK Big-Point Muckendorf 
betreffend des Nichtwahrnehmens des verpflichtenden Ersatztermines des Spiels der 
Mannschaftsmeisterschaft vom 16.05.2009 
 
Senioren Herren 45+ Kreisliga A, Tennisclub Laaben 1 – TC Purkersdorf 1 
 
einstimmig wie folgt entschieden: 
 

1. Der TK Big-Point Muckendorf ist als Mannschaft der Senioren Herren 45+ Kreisliga 
A unmittelbar vom Sachverhalt betroffen und somit berechtigt Protest einzulegen. 

 
2. Die Strafbestimmungen der Durchführungsbestimmungen des Kreis Mitte aus § 13 

und 14 sind in keinster Weise taxativ und es können somit aufgrund von Verstößen 
gegen § 9 der Durchführungsbestimmungen (Nichtaustragung bzw. Verschiebung von 
Begegnungen) wie auch gegen allen anderen Paragraphen vom Wettspielausschuss 
dementsprechende strafende Sanktionen festgesetzt werden. 

 
3. Die Mannschaften Tennisclub Laaben 1 und TC Purkersdorf 1 haben in dem 

behandelten Fall gegen § 9 der Durchführungsbestimmungen verstoßen, da sie den 
verpflichtenden Ersatztermin (21.5.2009) nicht wahrgenommen haben. Dieser Verstoß 
kann somit lt. Punkt 2 zu Sanktionen seitens des Wettspielausschusses führen. 

 
4. Da der TK Big-Point Muckendorf – lt. eigener Stellungnahme im Protestschreiben – 

am 23.05.2009 Kenntnis über diesen Verstoß erlangt hat, endete die lt. § 14 der 
Durchführungsbestimmungen des Kreis Mitte gültige Protestfrist am 27.05.2009 (3 
Werktage nach Kenntnis des Protestgrunds). Der Wettspielausschuss hat den 
diesbezüglichen Protest allerdings mit einem Poststempel vom 15.06.2009 erhalten. 

 
5. Aufgrund dessen wird der Protest wegen Nichteinhaltung der Protestfrist abgelehnt. 
 

 
Gegen diesen Entscheid kann von direkt oder indirekt davon betroffenen Vereinen bis 
spätestens Dienstag, 7. Juli 2009 (Datum des Poststempels) Rekurs eingelegt werden 
(Durchführungsbestimmungen §14). Der Rekurs ist unter Nachweis der fristgerechten 
Einzahlung der Rekursgebühr zu richten an 
 
NÖTV Kreis Mitte 
Rekurssenat 
Felbigergasse 123/2/4 
1140 Wien. 
 
Beilagen: Protest des TK Big-Point Muckendorf 
     Stellungnahme des Tennisclub Laaben 
     Stellungnahme des TC Purkersdorf 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Wettspielausschuss NÖTV Kreis Mitte 


